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Integrierte Energie- und
 Klimaschutzkonzepte und
Energienutzungspläne –

Konkurrenz oder sinnvolle
Ergänzung?

mit für die jeweilige Behörde ein über-
 geordnetes Gesamtkonzept der künf-
tigen Energieversorgung unter Be rück-
 sichtigung des Energiedreisprungs,
d.h. Energieeinsparung, Energieeffizi-
enz sowie erneuerbare Energien, dar-
stellen[2]. Bereits bei der Zielsetzung
wird somit der höhere Detaillierungs-
grad des ENPs ersichtlich.

Aufbau 

Im Leitfaden Energienutzungsplan ist
der Aufbau eines ENPs wie in Grafik 1
auf der nächsten Seite dargestellt.

Hingegen werden im Merkblatt des
BMU für IKSK folgende Prozessschrit-
te und Inhalte definiert (Grafik 2):

Im Folgenden werden die Prozess-
schritte und deren Inhalte im Einzel-
nen verglichen.

Bestandsanalyse / IST-Analyse

Im ersten Schritt wird für das zu be-
trachtende Gebiet (Kommune, Gruppe
von benachbarten Kommunen, Land-
kreis, Region) eine eingehende Analy-
se der energetischen IST-Situation
durchgeführt. Dazu wird der Bedarf
von elektrischer und thermischer so-
wie mobiler Energie ermittelt und
summarisch dargestellt (s. Grafik 2). 

Dieser Teil der Bestandsanalyse
ist im Allgemeinen bei IKSK und
ENP identisch.

Grafik 3: Summarische Darstellung
des Endenergiebedarfs nach Nutz-
energieformen[3]

In einem Energienutzungsplan
wird zusätzlich der Wärmebe-

darf in Form eines Wärmekatasters
dargestellt. In diesem werden der ther-
 mische Energiebedarf pro Gebäude,
sowie die vorhandene Energieinfrastruk-
 tur, insbesondere die Wärme- und
Gasnetze sowie die Erzeugungsanla-
gen (z.B. Heizwerke und Biogasanla-
gen) erfasst (siehe Grafik 4).

Grafik 4: Gebäudesspezifische Darstellung
des Wärmebedarfs/der Energieinfrastruk-
 tur[3]
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Derzeit beschäftigen sich zahl-
reiche bayerische Kommunen
mit der Frage, ob sie einen Ener-
gienutzungsplan (ENP) oder ein
Integriertes Energie- und Klima-
schutzkonzept (IKSK) erstellen las-
 sen sollen – oder aber, ob es
sinnvoll ist, bei bereits vorhan-
denem Integrierten Energie- und
Klimaschutzkonzept zusätzlich
einen Energienutzungsplan er-
arbeiten zu lassen.

Der folgende Artikel soll als Hilfe
zur Beantwortung dieser Frage
dienen, indem er Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen dem
Energienutzungsplan und dem Inte-
grierten Energie- und Klimaschutz-
konzept aufzeigt. 

Zielsetzungen von IKSK und ENP

Ziel des IKSK ist es, als „strategische
Entscheidungsgrundlage und Planungs-
 hilfe für zukünftige Klimaschutzan-
strengungen“ zu dienen, d.h. das IKSK
fokussiert auf die Reduktion von CO2-
Emissionen und dem Aufzeigen dem-
entsprechender Maßnahmen[1]. Dage-
gen soll der ENP ähnlich dem Flä -
chennutzungsplan jeder Kommune
als „informelles, räumliches Planungs-
instrument“ dienen. Der ENP soll da-



Somit werden die thermische Ener-
gieerzeugung sowie der -bedarf geo-
grafisch verortet und kartographisch
abgebildet. Dies ist Voraussetzung für
die Identifikation konkreter Handlungs-
 empfehlungen im Wärmebereich, s.
auch die folgende Potenzialanalyse. 

Diesen Schritt sieht das IKSK grund -
sätzlich nicht vor.

Potenzialanalyse

Wesentlicher Bestandteil der  Poten -
zialanalyse ist die Bewertung der Effi-
zienz des bisherigen Energieeinsat-
zes. So kann ermittelt werden, welche
Maßnahmen zur Verbesserung der
Energieeffizienz durchgeführt werden
können und welche energetischen
und CO2-Einsparungen sich damit er-
zielen lassen. Die Darstellung erfolgt
dabei i.d.R. mittels verschiedener
Szenarien.

Dieser Teil der Potenzialanalyse ist im
Allgemeinen beim IKSK und ENP
identisch (s. auch Grafik 5).

Zur Potenzialanalyse gehört des Wei-
teren eine Erfassung der Potenziale
zur Nutzung regenerativer Energien.
Lediglich im ENP werden diese karto-
graphisch aufbereitet (vgl. Grafik 6).

Konzeptentwicklung

Die Konzeptentwicklung ist der Kern
des Energienutzungsplans. Auf Basis

Insbesondere können durch die im
ENP ermittelte ortaufgelöste Wärme-
bedarfsermittlung weitere konkrete
Aussagen im thermischen Bereich ge-
macht werden. So kann z.B. in einem
ersten Schritt identifiziert werden,
welche Gebiete sich in der Kommune  
• für eine zentrale Wärmeversorgung

(„Nahwärmenetz“) 
• für ein Mikronahwärmenetz für den

Zusammenschluss einzelner Groß -
verbraucher

• für den Ausbau/die Nachverdich-
tung vorhandener Netze 

• für eine Sanierungsoffensive

• für dezentrale alternative Wärme-
konzepte (Solarthermie, Wärmepum-
 pe etc.). 

eignen oder aber an welcher Stelle
der Einsatz von BHKWs zur Objektver-
sorgung sinnvoll ist. 

Auf Basis dieser Einteilung werden
dann in Abstimmung mit der Kom-
mune konkrete Teilprojekte technisch
und wirtschaftlich detaillierter be-
trachtet. In Grafik 7 wird bspw. ein
 Mikro-Nahwärmenetz für einen Ver-
bund kommunaler Liegenschaften in
Abhängigkeit verschiedener Erzeu-
gungsvarianten (z.B. Variante 4: Erd-
gas-BHKW/Erdgaskessel) wirtschaft-
lich bewertet. 
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Grafik 1

Grafik 2: Vergleich der Prozessschritte von ENP und IKSK

der vorangehenden Bedarfs- und Po-
tenzialanalyse können in Abstimmung
mit den Verantwortlichen in der Kom-
 mune/dem Landkreis konkrete Pro-
jekte zur detaillierten Bewertung iden-
 tifiziert werden.

Grafik 5: Berechnung der Einspar- und  Effizienzpotenziale nach Sektoren[3]

Grafik 6: Kartographische Darstellung möglicher Flächen zur Windenergienutzung[3]



Das IKSK sieht diese Detailbetrachtung
einzelner Maßnahmen nicht vor.

Umsetzung 

Unter dem Prozessschritt der Umset-
zung versteht der Leitfaden Energie-
nutzungsplan des Bayerischen Staats-
ministeriums im ersten Schritt den
Beschluss zur Umsetzung durch den
Gemeinde- oder Stadtrat. Da der ENP
als rein informelles Instrument keiner-
lei Rechtsverbindlichkeit hat, muss er
mittels der zur Verfügung stehenden
Planungsinstrumente (z.B. Bauleitpla-
nung, Flächennutzungsplan) in der
Kommune umgesetzt werden. Zudem
sollen die Detailbetrachtungen, falls
wirtschaftlich sinnvoll, in eine Fach-
planung überführt werden. Die Kom-
mune kann dann, falls gewünscht.
selbst oder z.B. in Kooperation mit
den Bürgern investiv tätig werden.  

Dieser Prozessschritt ist wie beim IKSK
zeitlich nach Erstellung des ENPs an-
gesiedelt. 

Sowohl der ENP bzw. das Programm
BayInvent als auch das IKSK bzw. die
Klimaschutzinitiative bieten hierzu die
Möglichkeit zur Erstellung weiterer De-
 tailanalysen mittels sogenannter Teil-
energienutzungspläne bzw. Klimaschutz-
 teilkonzepten.

Akteursbeteiligung

Der Baustein „Akteursbeteiligung“ ist
lediglich beim IKSK vorgesehen, wäh -

rend der ENP diesen zwar empfiehlt,
jedoch nicht als Bestandteil des ENPs
fördert. 

Durch die Akteursbeteiligung im IKSK
soll eine breite Öffentlichkeit (Bürge-
rinnen/Bürger, Verbände, Bürgerini -
tiativen, Energieversorger etc.) von
Beginn an durch öffentliche Veran-
staltungen und Workshops aktiv ein-
gebunden werden, um gemeinsam
Maßnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen zu erarbeiten. Die Durch-
führung solcher Veranstaltungen ist
bei einem geförderten IKSK zwingend
notwendig. Darüber hinaus wird im
IKSK ein Konzept für die Öffentlich-
keitsbeteiligung erarbeitet.

Maßnahmenkatalog

Die Erarbeitung des Maßnahmenka-
talogs erfolgt beim IKSK vor allem im
Rahmen der Akteursbeteiligung, so-
dass hier i.d.R. eine große Anzahl an
Maßnahmen aus vielen verschiede-
nen Themengebieten (z.B.  energie -
optimierte Stadtentwicklung, Energie-
 sparförderung der Kommune, Ausbau
erneuerbarer Energien etc.) aufge-
führt werden. Diese Maßnahmen sind
aber meist weniger differenziert aus-
gestaltet. Dagegen werden im ENP
schließlich Maßnahmenempfehlun-
gen für die einzelnen Teilprojekte, wel-
 che mit konkreten Detailanalysen un-
tersucht wurden (s. oben), gegeben.

Controlling-Tool

Ziel des IKSK ist es, mittels der be-
schriebenen Öffentlichkeitsbeteiligung
eine breite Zustimmung für den Kli-
maschutz sowie die innerhalb des Be-
teiligungsprozesses gemeinsam erar-
beiteten Ziele und Leitbilder zu errei-
chen. Durch möglichst konkrete Ziel-
definitionen in den einzelnen Berei-
chen (elektrischer und thermischer
Energiebedarf, Primärenergiebedarf,
CO2-Austoß) soll ein sich anschließen-
des Controlling ermöglicht werden.
Dazu wird im Rahmen des Konzepts
ein Tool erarbeitet, welches das Nach-
halten der Ziele auf Basis der dafür
notwendigen Maßnahmen, gewähr-
leistet.

Dieser managementorientierte An-
satz fehlt im ENP.

Anschlussfinanzierung/
Umsetzungsförderung

Die Klimaschutzinitiative sieht zur Um-
 setzung der im IKSK identifizierten
Maßnahmen die Förderung (65% der
Kosten über drei Jahre) einer Stelle für
einen Klimaschutzmanager vor. Diese
Förderung schafft damit die Möglich-
keit, das Thema Energie und Klima-
schutz langfristig in die Verwaltungs-
strukturen zu integrieren und klare
Zuständigkeiten zu schaffen. Der Kli-
maschutzmanager soll innerhalb der
Verwaltung für die fachliche Umset-
zung des Klimaschutzkonzeptes sowie
die Initiierung/Umsetzung der Maß-
nahmen zuständig sein. 

Auf bayerischer Ebene wird derzeit
keine Personalstelle zur konkreten
Umsetzung des Konzepts im An-
schluss gefördert.

Förderung

Während der Energienutzungsplan das
Instrument des Landes Bayerns zur
Umsetzung des Energiekonzepts auf
allen Ebenen ist, ist dies in Deutsch-
land das Integrierte Energie- und Kli-
maschutzkonzept. Neben den unter-
schiedlichen Fördergeldgebern unter-
 scheiden sich die beiden Programme
vor allem durch die unterschiedliche
maximale Förderquote (ENP 70%/IKSK
65%) sowie die unterschiedlichen An-
tragszeiten (ENP: ganzjährig/Antrags-
stellung IKSK: von Januar bis April).
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Grafik 7: Vergleich der Wärmegestehungskosten verschiedener Erzeugungseinheiten[3]



Fazit

Dem IKSK ist insbesondere die aktive
Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger wichtig, hingegen findet keine
Detailbetrachtung einzelner Maßnah-
men statt. 

Im ENP werden ergänzend zur sum-
marischen Analyse des Energiebedarfs
auch Angaben über die räumliche
Struktur des energetischen Bedarfs
gemacht. Somit ist die Betrachtung
einzelner Projekte im Detail möglich.
Es werden die, entweder aus dem IKSK
hervorgegangenen oder aber im Rah-
men des ENP erarbeiteten, Schwer-
punkte hinsichtlich ihrer ökologischen,
technischen und wirtschaftlichen Pa-
rameter detailliert bewertet.

Auf Basis dieser Bewertung werden
den Entscheidungsträgern konkrete
Projekte empfohlen, die zur Weiter-
entwicklung der Energieversorgung
und des Klimaschutzes in der Kom-
mune führen. 

Der Energienutzungsplan stellt somit
eine Weiterentwicklung – und damit
eine sinnvolle Ergänzung – des Inte-
grierten Energie- und Klimaschutz-
konzeptes dar. Er kann eigenständig
erarbeitet oder aber aufbauend auf
ein bereits bestehendes IKSK erstellt
werden. 
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